
Gebuhrenordnung

der Hiesenleger-Innung Mitteirhein
für die Zwischen- und Gesellenprufungen

dec Innungen für die bel der Kreishandwerkerschaft em eigener Zwischen- und Gesel
Ienprüfungsausschuss besteht.

Aufgrund § 73 Abs. 2 dec Handwerksordnung in Verbindung mit § 33 Abs. 2 Hand
werksordnung und § 49 Innungssatzung beschlieRt die Mitgliederversarnmlung der
nachstehenden Innungen folgende Gebuhrenordnung:

§ I Gebührenordnunq

Die tnnung wurde nach § 33 Abs. 2 der Handwerksordnung von dec Handwerkskam
met Kohlenz ermachtigt, einen Gesellenprüfungsausschuss zu ecrichten. Für die Ab
nahrne der Zwischen- und Geseflenprüfungen erhebt die Innung Gebühr nach dieser
Gebuhrenordnung.

§ 2 Schuidner der Gebühr

Die Gebühren det Zwischen- und Gesellenprüfung trägt dec ALisbildende für die Prü
lung der Lehrlinge (Auszubildende). Für die Prüfung anderer Prüfungsteilnehrner ist
dec Prüfungsteiinehrner selbst Gebührenschuldner.

§ 3 - Fältiqkeit und Entrichtung der Gebühr

(1) Die Gebühr ist unverzüglich nach dec Zulassung bzw. Einladung zur Gesellenpcü
fung zu entrichten.

(2) VVird dec PrOfungsteilnehmer nicht zug&assen oder tritt et vor Beginn dec Gesel
IenpruIung zurück, so wird dem jeweiligen Gebührenschuldner die Prüfungsgebühr
unter Abzug der entstandenen Kosten erstattet. 1st die Gesellenprüfung nicht bestan
den, so besteht kein Anspcuch auf Erstattung der Prüfungsgebühr.

(3) Die Gebühr kann durch Postnachnahme auf Kosten des Gebührenpflichtigen erho
ben werden.

(4) Die Innung kann die Prüfungsgebühr auf Antrag ganz oder teilweise erlassen.



Die Gebuhren werden bei nicht ffistgernaRer Entrichtung oder NichteinlOsung von den
Gemeinden aufgrund § 73 Abs. 4 Handwerksord flung fHwO) nach der für die Gemein
deabgaben geltenden Iandesrechtlichen Vorschriften beigetrieben. Der Beitreibung
muss eine Mahnung vorausgehen. n der Mahnung ist auf die Beitreibung hinzuwei
sen. Eine nicht eingelOste Postnachnahme kornmt der Mahnung gleich.

§rhruii

Gebuhrenforderungen verjähren nach 4 Jahren. Die Verjahrung beginnt mit Ablaul des
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Im Ubrigen finden die § 146/149 Abgabe
ordnung Anwendung.

6 - Gebührenverzeichnis

1. Zwischenprufungsgebuhr 223,00 €

2. Gesellenprufung (mehrtagig) 445,00 €
- Fertigkeitsprufung 267,00 €
- kenntnisprufung 178,00 €

3. Wiedetholung einer Gesellenprufung
- Gehühren wie unter § 6 Abs. 1. und 2.

4. die Mitglieder det angeschbssenen Innungen erhalten auf die o.g. jeweifigen
Gebühren eine ErmaBigung. Bei der Zwischenprufungsgebuhr in Hohe von
73,00 € und hei der GeseHenprufungsgebuhr in HOhe von 150,00 €, da diese
Beträge über den Innungsbeitrag abgegolten sind.

§jMateriaf-/Sachkosten

Die unter § 6 festgefegten Gebühren beinhaften keine Material-/Sachkosten.
Anfallende Material-/Sachkosten werden dem Gebuhrenschuldnet in Rechnung ge
stef ft.

8 — nkrafttreen

Diese Gebuhrenordnung wurde dutch die Innungsversammfung der Fliesenleger
fnnung Mifteirhein am 18.03.2016 beschlossen und tritt mit dem Tage der VerOffent
lichung in Kraft.
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karthçinz Gaschfe
Gescaftsfuhrer

Dipf.-Ing. Detlef ömer
Obermeister
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